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Verkauf über die Gasse an hohen Feiertagen? 
Themenvielfalt am monatlichen Pressegespräch mit der Regierung 

(G.M.) - Die Aufforderung des Cafe 
Wolf am Ostersonntag, dass sich kaufwil-
lige Kunden nach dem Entscheid des 
Staatsgerichtshofes an die Regierung 
wenden sollten, wenn sie keine Gipfel 
oder Brötli erhielten, war der Anlass zur 
ersten Frage beim Pressegespräch mit der 
Regierung. Neben dem Problem «Ver
kauf über die Gasse» erkundigten sich die 
Pressevertreter auch über die ersten Er
gebnisse der Tarifreduktion bei den Post
autos, den Stand der Besprechungen um 
die Kehrichtverbrennungsanlage Buchs, 
den Einsatz von Pflanzengift an den 
Strassenrändern, die Notwendigkeit des 
Radio-Abkommens mit Costa Rica sowie 
über die mögliche Aufnahme weiterer 
Flüchtlinge aus Vietnam. Ausserdem 
wurde über das Frauenstimmrecht auf 
Gemeindeebene und den schulfreien 
Pfingstsamstag diskutiert. 

Das Kernproblem bei den Gerichtsent
scheidungen und dem Urteilsspruch des 
Staatsgerichtshofes liegt nach den Wor
ten von Regierungschef Hans Brunhart 
nicht beim Verkauf über die Gasse, son
dern bei den Öffnungszeiten der Laden
geschäfte. Eine Konditorei mit Ladenge
schäft, dem ein Gastbetrieb angegliedert 
ist oder umgekehrt, werde nach den ge
setzlichen Bestimmungen als Konditorei 
mit Ladengeschäft behandelt, meinte 
Brunhart. Das Ladenlokal unterstehe 
dem Ladengesetz, der Gastbetrieb dem 
Gastgewerbegesetz, eine gemischte Kon
zession gebe es in unserem Lande - wie 
auch der Staatsgerichtshof in seinem Ent
scheid ausdrücklich betont habe - nicht. 

Nach der von Brunhart zitierten «Verord
nung betreffend die Sonn- und Feiertags
ruhe und den Ladenschluss» (vom 26. 
Juni 1973) gelten der Ostersonntag, der 
Pfingstsonntag, Fronleichnam und der er
ste Weihnachtsfeiertag. An  diesen Tagen 
hat jede gewerbliche Arbeit, ausser im 
Gast-, Personentransport- und Tankstel
lengewerbe, zu ruhen und es können kei
ne weiteren Ausnahmen bewilligt wer
den. Brunhart betonte dazu, dass'die Re
gierung an diese Bestimmungen gebun
den sei und keine Ausnahmen bewilligen 
dürfe. Eine Abänderung der Verordnung 
ist zweifellos möglich, doch stellt sich 
nach Regierungschef Brunhart dann die 
Frage, ob die genannten vier hohen Fei
ertage noch etwas wert saien. Persönlich 
erachte er mit Rücksicht auf die Feiertage 
die Einschränkung in der Verordnung als 
tragbar. 

Positive Reaktion auf Tarifreduktion 
Keine sensationellen, aber doch erfreu

liche Ergebnisse haben die Erhebungen 
über die ersten Wochen der Tarifreduk
tion bei den öffentlichen Verkehrsmitteln 
ergeben, sagte Regierungschef-Stellver
treter Hilmar Ospelt auf eine entspre
chende Frage. Im Monat März ist im 
Vergleich zum Vorjahresmonat eine Zu
nahme der Einnahmen bei den Postauto
betrieben um 4 Prozent festzustellen, und 

dies, obwohl in der Zwischenzeit die PTT 
die Fahrtarife zuerst um 10 Prozent ange
hoben, die Regierung sie dann auf den 1. 
März 1984 um rund* 30 Prozent reduziert 
hatte. Erwartungsgemäss wurde das 
preisgünstige Monatsabonnement (50 
Franken für Erwachsene, 40 Franken für 
Jugendliche) zum einträglichen Geschäft, 
während die Erträge aus den anderen 
Tarifkategorien sich verringerten. Die 
Auslastung der öffentlichen Verkehrsmit
tel könnte selbstverständlich noch besser 
sein. Die Regierung erhofft sich nach den 
Worten von Hilmar Ospelt von der Be
völkerungsumfrage weitere Aufschlüsse 
über das Verhalten von Postauto-Benüt-
zern. Ausserdem finden gegenwärtig Be
sprechungen mit Industrie- und Gewer
bebetrieben statt, um durch eine Anglei-
chung der Arbeitszeiten noch mehr Ar
beitnehmer zum dauernden Umsteigen 
auf das Postauto bewegen zu können. 

Der Bekanntheitsgrad der Preisreduk
tion ist nach den Worten von Regierungs
chef-Stellvertreter Hilmar Ospelt nicht 
gerade hervorragend. Hinzu kommt, dass 
die Verkehrsbetriebe von sich aus bisher 
keine Werbung für die preisgünstigen 
Abonnemente und Tarife gemacht 
haben. 
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Einsatz von Pflanzengift? 
Ein Zeitungsartikel aus der Schweiz 

gab den Anstoss zur Frage, ob in unserem 
Lande zur Reinhaltung der Strassenrän-
der Pflanzengiftstoffe verwendet würden. 
Regierungschef Hans Brunhart konnte 
dazu die erfreuliche Feststellung machen, 
dass seit 1981 keine Pflanzengifte mehr 
verwendet werden. Die Strassenränder 
müssten aber dennoch von Zeit zu Zeit 
von Unkraut und Pflanzen freigemacht 
werden, was aufgrund der manuellen Tä
tigkeit erheblich höhere Kosten verursa
chen würde. Brunhart wies darauf hin, 
dass in der  Schweiz derzeit eine Diskus
sion über eine Empfehlung zum Weglas
sen der Pflanzengifte stattfinde, während 
in unserem Lande diese Forderung be
reits seit drei Jahren erfüllt werde. 

Schulfreier Pfingstsamstag? 
Bereits anlässlich der Fragestunde der 

letzten Landtagssitzung war die Frage 
nach dem schulfreien Pfingstsamstag auf
getaucht. Ein Abrücken von der Ferie
nordnung, die den Pfingstsamstag als nor
malen Schultag aufführt, steht nach den 
Aussagen von Regierungschef Hans 
Brunhart derzeit nicht zur Diskussion. 

Das Schulgesetz, das 40 Schulwochen 
vorschreibe, müsse eingehalten werden. 
Ausserdem, so meinte Brunhart, jede an
dere Änderung der Ferienordnung - ob  
Verlängerung oder Verkürzung der Som
mer- und Herbstferien - würde bei einem 

Zweite Säule: Schliessung von sozialen Lücken 
Gesetz über die obligatorische betriebliche Vorsorge im Fürstentum Liechtenstein 

(pafl) - Die Regierung unterbreitet 
dem Landtag nach durchgeführter Ver
nehmlassung die Gesetzesvorlage betref
fend die obligatorische betriebliche Vor
sorge im Fürstentum Liechtenstein. Im 
Entwurf ist die Alters-, Invaliden-. und 
Hinterlassenenvorsorge, die Arbeitgeber 
im Rahmen der zweiten Säule der AHV 
für die in ihrem Betrieb tätigen Personen 
durchführen, geordnet. E r  legt die Min
destbestimmungen für die obligatorische 
betriebliche Vorsorge fest, mit der Ab
sicht, es den zufolge Alter, Invalidität 
oder Tod aus dem Erwerbsleben aus
scheidenden Arbeitnehmern beziehungs
weise ihren Hinterlassenen zu ermögli
chen, die gewohnte Lebenshaltung in an
gemessener Weise weiterzuführen. 

Das Wesentliche an der Gesetzesvorla
ge über die betriebliche A H V  ist die 
grundsätzliche Festlegung des Obligato
riums in der zweiten Säule für alle Arbeit
nehmer. Die Mehrheit der Arbeitnehmer 
ist bereits heute betrieblichen Vorsorge
einrichtungen angeschlossen. Das Obli
gatorium schliesst für die Versicherten 
und ihre Angehörigen soziale Lücken 
und sieht eine Vorsorge über die Siche
rung des reinen Existenzminimums hin
aus vor. Auf  der anderen Seite soll aber 
noch genügend Anreiz für die private 
Vorsorge des einzelnen Bürgers ver
bleiben. 

Welche Leistungen? 
Die obligatorische betriebliche Vorsor

ge umfasst die folgenden Leistungen: 
• für den Invaliditätsfall vor Erreichen 

des Rentenalters: Invaliden- und Kin
derrenten 

• für den Todesfall vor Erreichen des 
Rentenalters: Witwen- und Waisen
renten 

• für den Erlebensfall des Rentenalters: 
Altersrenten. 

Die Versicherungsleistungen umfassen 
somit einerseits die Risiken Tod und In
validität und andererseits die Altersvor
sorge. Der Beitragssatz beträgt 6 Pro
zent, wovon der Arbeitgeber mindestens 
die Hälfte aufzubringen hat. Beitrags
pflichtig sind alle Arbeitnehmer, die we
nigstens 16560 Franken im Jahr verdie
nen. Der gemäss Gesetzesvorlage maxi
mal anzurechnende Jahreslohn beträgt 
49680 Franken. 

Aufbau auf Drei-Säulen-Konzept 
Mit der Einführung der ersten Säule 

der obligatorischen, staatlichen Alters-, 
Invaliden- und Hinterlassenenvorsorge 
(AHV) im Jahre 1952 (in Kraft getreten 
am 1. Januar 1954) hat sich, auch Liech
tenstein, wie die Schweiz, für das soge
nannte Drei-Säulen-Konzept entschie
den. Die erste Säule zielt darauf ab, das 

Existenzminimum zu sichern. Die staatli
che AHV ist als Volksobligatorium aus
gestattet. Die zweite Säule soll zusammen 
mit der staatlichen AHV die Fortführung 
der gewohnten Lebenshaltung gewährlei
sten. Sie ist auf betrieblicher Ebene orga
nisiert. Die individuelle Selbstvorsorge 
bildet die dritte Säule im System. Für 
freiwillige private Vermögensbildung sol
len zusätzliche Mittel für die Alters-, In
validen* und Hinterlassenenvorsorge an
gesammelt werden. Durch das Drei-Säu-
len-Konzept kann die staatliche Versiche
rung in angemessenem Rahmen gehalten 
und mit tragbaren Kosten durchgeführt 
werden. 

Die betriebliche Vorsorge fasst die 
Mitarbeiter einzelner Betriebe zu Risiko
gemeinschaften zusammen und fördert 
damit ein gewisses Zusammengehörig
keitsgefühl und die gegenseitige Verant
wortung von Arbeitgebern und Arbeit
nehmern. Darüber hinaus vermittelt die 
individuell gestaltete Selbstvorsorge das 
Bewusstsein, dass nicht allein der Staat 
für den Bürger zu sorgen hat, sondern 
dieser auch für sich selbst verantwortlich 
ist. Wie Regierungsrat Dr. Egmond 
Frommelt am Pressegespräch erklärte, 
soll das Gesetz - vorbehaltlich der Zu
stimmung des Landtags - parallel mit der 
Schweiz am 1. Januar 1985 in Kraft 
treten. 

Teil der Bevölkerung ähnliche Reaktio
nen hervorrufen wie jetzt der Pfingst
samstag. 

Briefknarken oder Pauschalfrankatur 
Auch die Frage, ob in unserem Lande 

von den Amtsstellen nicht Briefmarken 
statt der Pauschalfrankaturen verwendet 
werden sollten, war bereits im Landtag 
gestellt worden. Regierungschef Hans 
Brunhart bekannte sich persönlich als Be
fürworter der Briefmarken, doch in der 
Praxis würde diese Forderung zu erhebli
chen Schwierigkeiten führen. An  einer 
Konferenz mit Philatelisten-Vereinigun
gen sei die Empfehlung gegeben worden, 
die staatlichen Stellen sollten sich in Zu
kunft bemühen, aus optischen Gründen 
eher Briefmarken als Pauschalfrankatu
ren zu verwenden. Als einen Wider
spruch bezeichnete Brunhart die Tatsa
che, dass gerade die Postwertzeichenstel
le auf ihre Sendungen keine Briefmarken 
aufklebe. Doch auch hier sei dies in erster 
Linie eine Personalfrage. 

Frauenstimmrecht auf Gemeindeebene 
Regierungschef Brunhart bezeichnete 

im weiteren die Vermutung als richtig, 
dass sich die Gemeinden darüber unter
halten hätten, das Frauenstimmrecht auf 
Gemeindeebene gleichzeitig mit der  Ab
stimmung auf Landesebene zur Entschei
dung vorzulegen. Wie weit die Bespre
chungen über ein gemeinsames Vorgehen 
der fünf Gemeinden Mauren, Schaan, 
Triesen, Triesenberg und Balzers in der 
Zwischenzeit aber gediehen seien, konn
te der Regierungschef nicht beantworten. 
Persönlich befürworte er aber ein koordi
niertes Vorgehen. 

Radio-Abkommen mit Costa Rica 
Weshalb hat sich unser Land so eng mit 

dem mittelamerikanischen Kleinstaat Co
sta Rica in Sachen Entwicklungshilfe ver
bunden? Der eigentliche Grund für das 
Kulturabkommen zwischen Liechtenstein 
und Costa Rica, das verschiedene Radio-
Projekte für die Landbevölkerung um
fasst, liegt nach den Ausführungen von 
Regierungschef Hans Brunhart darin, 
dass damit der Status unserer Entwick
lungshelfer verbessert und ihre Arbeit da
mit erleichtert werden konnte. Im übri
gen, so führte Brunhart weiter aus, habe 
unser Land mit dem Abkommen keiner
lei Verpflichtungen übernommen. 

Nochmals Aufnahme von Flüchtlingen? 
Zur Frage einer nochmaligen Aufnah

me von Flüchtlingen aus Vietnam oder 
Kambodscha angesichts der erneuten 
Verschärfung des Konflikts in diesem Ge
biet und dem Weiterbestehen früherer 
Flüchtlingslager sagte Regierungschef 
Brunhart, eine derartige Aktion könne 
nur in enger Zusammenarbeit mit Hilfs
organisationen erfolgen. Derzeit würden 
jedoch keine entsprechenden Anfragen 
vorliegen. Brunhart machte auch darauf 
aufmerksam, dass die Aufnahme von 
Menschen aus einem anderen Kultur
raum erfahrungsgemäss mit Schwierigkei
ten verbunden sei, weshalb es gelte, der
artige Fragen genau abzuklären. 

Freundschafts-
Besuch 

Der Direktor des Bundesrates der 
Bundesrepublik Deutschland, Dr. Geb
hard Ziller, traf gestern vormittag zu 
einem Freundschafts-Besuch in unserem 
Land ein. An dem Gespräch mit Vertre
tern der Regierung wurden dem Verneh
men nach die bilateralen Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik und Liech
tenstein besprochen, 

Unser Bild links zeigt Dr. Ziller im 
Gespräch mit Regierungschef Hans 
Brunhart, Regierungschef-Stellvertreter 
Hilmar Ospelt sowie Generalsekretär Dr .  
Emil Schaedler. 

Auf dem Bild rechts unterhält sich Dr .  
Ziller und seine Gemahlin mit S.D. Erb
prinz Hans Adam bei einem Empfang auf 
Schloss Vaduz. (Bilder: Eddy Risch) 


